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L92107 Behindertenhilfe Rehabilitation Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58;

RehabilitationsG Tir 1983 §14;

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2004/10/0119 2004/10/0121 2004/10/0120

Rechtssatz

Für den Bescheidcharakter einer behördlichen Willenserklärung ist in erster Linie maßgebend, ob sie einen die zur

Entscheidung stehende Rechtssache bindend regelnden Spruch enthält, der in Rechtskraft erwachsen kann. Die

Nichtbeachtung der Formvorschriften des AVG schließt die QualiAkation als Bescheid dann nicht aus, wenn sich aus

dem Inhalt eindeutig ergibt, dass die Behörde in Ausübung ihrer Befehlsgewalt eine bindende Verfügung getroBen hat.

Das Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung ist für den Bescheidcharakter einer behördlichen Erledigung ebenso wenig

entscheidend wie eine Gliederung dieser Erledigung nach Spruch und Begründung. An eine nicht als Bescheid

bezeichnete behördliche Erledigung muss hinsichtlich ihrer Wertung als Bescheid nach ihrem Inhalt aber ein strenger

Maßstab angelegt werden. Bringt die sprachliche Gestaltung einen normativen Inhalt nicht zweifelsfrei zum Ausdruck,

liegt kein Bescheid vor (vgl. dazu etwa die bei Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2, zu § 58 AVG

wiedergegebene Rechtsprechung).Für den Bescheidcharakter einer behördlichen Willenserklärung ist in erster Linie

maßgebend, ob sie einen die zur Entscheidung stehende Rechtssache bindend regelnden Spruch enthält, der in

Rechtskraft erwachsen kann. Die Nichtbeachtung der Formvorschriften des AVG schließt die QualiAkation als Bescheid

dann nicht aus, wenn sich aus dem Inhalt eindeutig ergibt, dass die Behörde in Ausübung ihrer Befehlsgewalt eine

bindende Verfügung getroBen hat. Das Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung ist für den Bescheidcharakter einer

behördlichen Erledigung ebenso wenig entscheidend wie eine Gliederung dieser Erledigung nach Spruch und

Begründung. An eine nicht als Bescheid bezeichnete behördliche Erledigung muss hinsichtlich ihrer Wertung als

Bescheid nach ihrem Inhalt aber ein strenger Maßstab angelegt werden. Bringt die sprachliche Gestaltung einen

normativen Inhalt nicht zweifelsfrei zum Ausdruck, liegt kein Bescheid vor vergleiche dazu etwa die bei Walter/Thienel,

Verwaltungsverfahrensgesetze I2, zu Paragraph 58, AVG wiedergegebene Rechtsprechung).
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